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BDSG (neu)

Teil 3 - Kapitel 4 - Pflichten der Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter

§ 75 - Berichtigung und Loschung personenbezogener Daten sowie Einschrankung der
Verarbeitung

(1) Der Verantwortliche hat personenbezogene Daten zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind.

(2) Der Verantwortliche hat personenbezogene Daten unverzuglich zu l6schen, wenn ihre
Verarbeitung unzulassig ist, sie zur Erfullung einer rechtlichen Verpflichtung geldscht werden
mussen oder ihre Kenntnis fur seine Aufgabenerfillung nicht mehr erforderlich ist.

(3) §58 Absatz 3 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. Sind unrichtige personenbezogene Daten oder
personenbezogene Daten unrechtmaliig Ubermittelt worden, ist auch dies dem Empfanger
mitzuteilen.

(4) Unbeschadet in Rechtsvorschriften festgesetzter Hochstspeicher- oder Loschfristen hat der
Verantwortliche fir die Léschung von personenbezogenen Daten oder eine regelmalige
Uberpriifung der Notwendigkeit ihrer Speicherung angemessene Fristen vorzusehen und durch
verfahrensrechtliche Vorkehrungen sicherzustellen, dass diese Fristen eingehalten werden.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemals ein nicht ausschliel8liches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieruber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil3/kapitel4/paragraph75?rev=1520873668 Gedruckt 03.04.2026
14:40


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil3/kapitel3/paragraph58

	[BDSG (neu)]
	BDSG (neu)
	Teil 3 - Kapitel 4 - Pflichten der Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter
	§ 75 - Berichtigung und Löschung personenbezogener Daten sowie Einschränkung der Verarbeitung




